
Aus Bundesarbeitsgericht Urteil vom 09.08.2011, 9 AZR 475/10 
zu Ausschlussfristen in kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien

Anmerkung: 
Diese Entscheidung des BAG, Urteil vom 09.08.2011 – 9 AZR 475/10 ist von besonderer 
Bedeutung, weil diese zu den AVR EKD ergangen ist und der Inhalt der Entscheidung auf die 
Ausschlussfrist in § 23 Allgemeiner Teil der AVR vollständig übertragbar ist. Die Inhalte der 
Urteilsbegründung wurden hinsichtlich der AVR-Bestimmungen des Deutschen Caritasverbandes 
(AVR AT § 23) redaktionell angepasst.

1. Die Vertragsklausel des § 2 des Arbeitsvertrags, die auf die AVR in der jeweils gültigen Fassung Bezug 
nimmt, ist Bestandteil der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen der Parteien. Es handelt sich nicht um eine 
überraschende Klausel iSd. § 305c Abs. 1 BGB.

2. Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem 
äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertrags-partner des Verwenders 
mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil 
(§ 305c Abs. 1 BGB). Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 305c Abs. 1 BGB liegen nicht vor. Ein 
Überraschungsmoment ergibt sich weder aus der äußeren Form und Positio-nierung der in einem 
gesonderten Paragrafen vereinbarten Klausel noch aus ihrer inhaltlichen Gestaltung. Ein Arbeitnehmer, 
der einen Arbeitsvertrag mit einer Einrichtung des Deutschen Caritasverbandes schließt, hat davon 
auszugehen, dass sein Arbeitgeber das spezifisch kirch-liche Vertragsrecht in seiner jeweiligen Fassung 
zum Gegenstand des Arbeitsverhältnisses machen will, zumal er kirchenrechtlich dazu verpflichtet ist 
(vgl. BAG 10. Dezember 2008 - 4 AZR 801/07 - Rn. 42, BAGE 129, 1).

3. Der Umstand, dass § 2 des Arbeitsvertrags die AVR nicht statisch, sondern in ihrer jeweils gültigen 
Fassung in Bezug nimmt, begegnet unter dem Gesichtspunkt der Transparenz keinen durchgreifenden 
Bedenken. Arbeitsvertragliche Bezugnahmen auf andere Regelwerke entsprechen einer im Arbeitsrecht 
gebräuchlichen Regelungstechnik. Die Dynamisierung dient wegen des Zukunftsbezugs des 
Arbeitsverhältnisses als Dauerschuldverhältnis den Interessen beider Seiten. Die im Zeitpunkt der 
jeweiligen Anwendung einbezogenen Regelungen sind hinreichend bestimmbar.

4. Die Ausschlussbestimmung des § 23 AVR ist rechtswirksam. Die Regelung in § 23 AVR benachteiligt 
Arbeitnehmer nicht unangemessen iSv. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.
Der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts geht davon aus, für kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien 
gelte ein gegenüber üblichen AGB eingeschränkter Prüfungsmaßstab (BAG 22. Juli 2010 - 6 AZR 847/07 
- Rn. 31, aaO). Regelungen, die auf dem Dritten Weg entstünden, hätten die Gerichte für Arbeitssachen 
lediglich daraufhin zu prüfen, ob sie gegen die Verfassung, gegen anderes höherrangiges zwingendes 
Recht oder die guten Sitten verstießen. Der Senat kann die Frage des Prüfungsmaßstabs offen lassen, da § 
23 AVR auch einer uneingeschränkten Überprüfung am Maßstab des § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB 
standhält. § 307 Abs. 1 BGB steht der Klausel nicht entgegen. Die Frist ist ausreichend lang bemessen; 
der Inhalt der Bestimmung ist hinreichend klar und verständlich. Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind 
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des 
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine 
einzelvertragliche Verfallfrist, die wie § 23 AVR eine Geltendmachung innerhalb eines Zeitraums von 
mehr als drei Monaten verlangt, begegnet in AGB-rechtlicher Hinsicht keinen durchgreifenden Bedenken 
(vgl. BAG 28. September 2005 - 5 AZR 52/05 - zu II 5 der Gründe, BAGE 116, 66).

5. Die Klausel ist auch nicht intransparent iSd. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Überschrift von § 23 AVR 
„Ausschlussfrist“ lässt hinreichend deutlich erkennen, dass der Arbeitnehmer mit seinen Ansprüchen 
ausgeschlossen ist, wenn er diese nicht binnen der in der Klausel bezeichneten Frist geltend macht (vgl. 
BAG 25. Mai 2005 - 5 AZR 572/04 - zu IV 4 der Gründe, BAGE 115, 19). Es heißt weiter ausdrücklich, 
dass Ansprüche verfallen, wenn sie nicht rechtzeitig geltend gemacht werden.  

6. Der Kläger nimmt ohne Erfolg Vertrauensschutz für sich in Anspruch.

Wolfram Schiering Stand 01.01.2013


